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Zusammenfassung  zur Einschulungsuntersuchung 2018  
 
Im vorliegenden Bericht zur Einschulungsuntersuchung (ESU) 2018 werden die Ergebnisse zu 
den in der Screeninguntersuchung erfassten kindlichen Entwicklungsbereichen sowie zum 
Impfschutz und zu den Früherkennungsuntersuchungen aufgezeigt.  
In die Auswertung zur ESU 2018 konnten 2.155 Kinder im Alter von 4 und 5 Jahren aus dem 
Einzugsgebiet des Gesundheitsamtes, dem Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden, 
einbezogen werden. 
Der Landkreis Rastatt wurde für die Auswertung in die Raumschaften nördlicher Landkreis, 
Murgtal, Stadt Rastatt und südlicher Landkreis eingeteilt. Damit können etwaige Bedarfe 
kleinräumiger erkannt werden.  
 
Impfschutz und Früherkennungsuntersuchungen  
 
Schwerpunktthema beim Impfschutz sind in diesem Jahr die Masernimpfquoten. Die Quoten 
für vollständig geimpfte Kinder liegen im gesamten Einzugsgebiet des Gesundheitsamtes, 
außer dem Murgtal, unter den erforderlichen 95%. Diese Durchimpfungsquote ist notwendig, 
um die Ausbreitung von Masernerkrankungen zu verhindern. 
 
Des Weiteren sind im Landkreis Rastatt im Vergleich zum Vorjahr höhere Impfraten für die 
Mumps-, Röteln- und Windpockenimpfungen sowie für die Impfung gegen Hirnhautentzü n-
dung (Meningokokken) zu berichten. In Baden-Baden zeigen sich wieder ansteigende Trends 
für die Mumps- und Rötelnimpfraten. Die Impfraten für Windpocken und Meningokokken 
sind leicht rückläufig.  
 
Die Grundimmunisierungsraten für die weiteren Impfungen, meist als 5-oder 6-fach-Impfung  
verabreicht, zeigen in beiden Kreisen über die letzten Jahre hin gesehen rückläufige Trends.  
Mit der 5-fach-Impfung werden die Impfstoffe gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Pertussis 
und Hib (Hämophilus influenzae Typ b) in einer Injektion verabreicht, bei der 6 -fach Impfung 
kommt noch Hepatitis B hinzu. 
Ausführliche Informationen zum Impfschutz der untersuchten Kinder siehe Seite 13-25. 
 
Bei den Früherkennungsuntersuchungen, den U-Untersuchungen, kann festgestellt werden, 
dass mit zunehmendem Alter der Kinder überwiegend rückläufige Teilnahmeraten zu ver-
zeichnen sind (siehe Seite 26 und 27). 
 
Gewicht, Sehen und Hören  
 
Untergewicht wird prozentual häufiger im Landkreis Rastatt als in Baden-Baden festgestellt.  
Einen vergleichsweise höheren Wert für Untergewicht weist der südliche Landkreis auf. 
Übergewichtige Kinder, und darin enthalten sind adipöse Kinder, gibt es anteilig am häufigs-
ten in der Stadt Rastatt. Mädchen sind insgesamt tendenziell häufiger unter- als auch  
übergewichtig (siehe Seite 28 und 29). 
 
Sowohl die Sehtestung als auch die Hörtestung werden standardisiert und gerätebasiert 
durchgeführt. Im Landkreis Rastatt ist bei rund 8 von 10 Kindern das Sehen altersentspre-
chend, das Hören bei 90%. In Baden-Baden zeigen 2/3 der Kinder altersentsprechende Leis-
tungen bei der Sehtestung, bei der Hörtestung sind es 80%.  
Jungen hatten bei beiden Testungen tendenziell bessere Ergebnisse als Mädchen. 
Ausführliche Informationen zur Seh- und Hörtestung siehe Seite 30-36. 
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Motorische Fähigkeiten  
 
Die Körpermotorik wird über das Einbeinhüpfen geprüft. Sowohl im Landkreis Rastatt als 
auch in Baden-Baden hatten rund 80% der untersuchten Kinder eine altersentsprechende 
Körpermotorik. Somit weisen überschlägig rund 20% der Kinder einen Förderbedarf auf.  
Die Schulärzte empfehlen für diesen Bereich fast ausschließlich die Förderung in der Kinder-
tageseinrichtung (Kita) oder zu Hause durch die Eltern. Insgesamt zeigten Mädchen bessere 
Leistungen beim Einbeinhüpfen als Jungen (siehe Seite 37-39). 
 
Die Feinmotorik, in diesem Fall die Auge-Hand-Koordination, wird anhand der optischen  
Differenzierungsprobe nach Breuer/Weuffen erfasst. Im Landkreis Rastatt erreichten im 
Schnitt rund 80% der untersuchten Kinder  eine altersentsprechende Bewertung. In  
Baden-Baden liegt die Rate an altersentsprechenden Bewertungen bei über 85% der Kinder. 
Somit liegt im Landkreis Rastatt bei rund 20% der Kinder ein Förderbedarf vor, davon 4 % 
mit einem deutlich erhöhten Bedarf (intensive Förderung).  In Baden-Baden liegt dieser  
Bedarf bei unter 15%, davon 3% mit einem deutlich erhöhten Bedarf (intensive Förderung).  
Deutliche Auffälligkeiten bei der Auge-Hand-Koordination zeigten Jungen doppelt so häufig 
wie Mädchen (siehe Seite 40-43).  
 
Ergebnisse der Sprach standsdiagnostik  
 
Im Landkreis Rastatt bekamen 23% der untersuchten Kinder einen intensiven Sprachförder-
bedarf bescheinigt. Dabei reichen die Quoten in den Raumschaften von 11% bis 48%. In 
Baden-Baden liegt der intensive Sprachförderbedarf in diesem Jahr bei 28%.  
Jungen haben etwas häufiger einen intensiven Sprachförderbedarf als Mädchen.  
Wichtigstes Instrument zur Feststellung des intensiven Sprachförderbedarfs ist die erweiterte 
Sprachstandsdiagnostik mit dem Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder  
(SETK 3-5). 
 
Einen hohen intensiven Sprachförderbedarf gibt es vor allem in Kitas in der Stadt Rastatt,  
in Baden-Baden und in einzelnen Landkreisgemeinden.  
Bei einer Auswertung der Angaben der Erzieherinnen und Erzieher zur speziellen Sprachför-
derung in den Kitas im vorletzten Kindergartenjahr zeigt sich Folgendes: Kinder mit einem in 
der ESU festgestellten intensiven Sprachförderbedarf nahmen zum Zeitpunkt der ESU bislang 
nur zum Teil an solchen Gruppen teil.  
Ein Austausch zu den Ergebnissen der ESU ist zwischen Gesundheitsamt und Kita mit Einwil-
ligung der Sorgeberechtigten möglich. Liegt diese vor, so kann ein Austausch zwischen me-
dizinischer und pädagogischer Seite dabei unterstützen, die optimale Förderung für ein Kind 
zu finden.  
Ausführliche Informationen zu den Ergebnissen der Sprachstandsdiagnostik siehe  
Seite 46-64. 
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1 Einführung  
 

Seit 2009 beginnt die Einschulungsuntersuchung in Baden-Württemberg (ESU) bereits im 
vorletzten Kindergartenjahr, also im Alter von 4 bis 5 Jahren (Schritt 1), und ist für alle  
Kinder gesetzlich verpflichtend1.  
 
Bei Schritt 1 der ESU geht es nicht um die Frage, ob ein Kind schulreif ist, sondern ob in ein-
zelnen kindlichen Entwicklungsbereichen noch Förderbedarf besteht. Durch die Untersuchung 
im vorletzten Kindergartenjahr wird somit noch Zeit für die Förderung des Kindes während 
der Kindergartenzeit gewonnen. 
 
 

 
      © pixabay 

 
 
Die Untersuchung in Schritt 1 ist eine Screeninguntersuchung. Screening bedeutet, dass Ver-
fahren angewandt werden, die standardisiert und ökonomisch in der Durchführung sind und 
Hinweise auf einen eventuellen weiteren Untersuchungsbedarf liefern können. 
 
Die Screeninguntersuchung in Schritt 1 wird durch die sozialmedizinischen Assistentinnen des 
Gesundheitsamtes in der Kita vor Ort durchgeführt.  
Es erfolgt die Erfassung der Impfungen und der Früherkennungsuntersuchungen, die Mes-
sung von Körpergröße und Gewicht sowie das Überprüfen von Sehen und Hören. 
In mehreren Schritten werden die sprachlichen Fähigkeiten, ein wichtiger Baustein für den 
späteren Schulerfolg, erhoben. Die Motorik, Zeichen- und Schreibentwicklung sowie mathe-
matische Vorläuferfähigkeiten werden ebenfalls in der Untersuchung geprüft.   
 
Der abschließende Befund der Screeninguntersuchung wird von den Schulärzten in Zusam-
menarbeit mit den sozialmedizinischen Assistentinnen erstellt. Kinder, die eine  

                                           
1 § 91 Abs. 2 SchG (Schulgesetz für Baden-Württemberg)  
§ 8 Abs. 2 ÖGDG (Gesundheitsdienstgesetz) 
§ 2 Abs. 2 SchulUV (Schuluntersuchungsverordnung)  
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weiterführende Diagnostik benötigen, werden in einer ergänzenden ärztlichen Untersuchung 
im Gesundheitsamt gesehen. 
 
In den nachfolgenden Kapiteln werden ausgewählte Untersuchungsbestandteile und Ergeb-
nisse der Untersuchungen aus Schritt 1 präsentiert.  
Ergebnis der Untersuchung kann sein, dass Förderbedarfe festgestellt wurden oder weitere 
Maßnahmen erforderlich sind, um die kindliche Entwicklung optimal zu unterstützen.  
 
Ein in der ESU festgestellter Förderbedarf kann entweder eine ĂFºrderung in der Kita gemäß 
Orientierungsplan/hªuslichñ oder ein Ăintensiver Fºrderbedarfñ sein. 
Ein intensiver Förderbedarf wird in der Regel bei deutlichen Entwicklungsauffälligkeiten eines 
Kindes bescheinigt. Demzufolge wird deutlich, dass die allgemeine Förderung im üblichen  
Kita- oder Vorschulprogramm nicht ausreicht, um einem betroffenen Kind die bestmöglichen 
Entwicklungschancen zu ermöglichen.  
 
Die Ergebnisse der ESU werden grundsätzlich den sorgeberechtigten Personen mitgeteilt. Mit 
Einwilligung der Sorgeberechtigten kann sich das Gesundheitsamt mit den Erzieherinnen und 
Erziehern in der Kita über die Entwicklung eines Kindes austauschen. Die behandelnden  
Haus- oder Kinderärzte erhalten vom Gesundheitsamt nur bei vorliegender Einwilligung der 
Sorgeberechtigten entsprechende Informationen zu den Untersuchungsergebnissen. 
 
Als Teil der Gesundheitsberichterstattung hatte das Gesundheitsamt Rastatt bereits in der 
Vergangenheit Ergebnisse der Untersuchung der Einschulungsjahrgänge 2010 bis 2014 sowie 
2016 und 2017 veröffentlicht.  
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2 Wer wird in der E inschulungsuntersuchung untersucht?  
 
Mit diesem Bericht informiert das Gesundheitsamt Rastatt über die Einschulungsuntersu-
chung des Einschulungsjahrgangs 2018 ï ESU 2018.  
 
Zur ESU 2018 wurden die Kinder mit Wohnort im Landkreis Rastatt und in Baden-Baden ein-
geladen, deren Geburtsdatum zwischen 1. Oktober 2011 und 30. September 2012 liegt.  
Der Untersuchungszeitraum für den Jahrgang erstreckte sich von Herbst 2016 bis Sommer 
2017 und das Einzugsgebiet des Gesundheitsamtes umfasst den Landkreis Rastatt und  
Baden-Baden.  
Die reguläre Einschulung der untersuchten Kinder erfolgt im September 2018.  
 
2.1  Basisdaten  in der Einschulungsuntersuchung  
 
In die vorliegende Auswertung gehen insgesamt 2.155 Kinder ein, davon 1.060 Mädchen und 
1.095 Jungen. Mädchen und Jungen sind annähernd gleich verteilt (Mädchen: 49%,  
Jungen: 51%) . Das Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Screeninguntersuchung lag zwischen 
genau 4 Jahren und 5 Jahren und 11 Monaten. Die Kinder waren bei der Untersuchung im 
Schnitt genau 5 Jahre alt (Median: 60 Monate). Zwischen dem Landkreis Rastatt und  
Baden-Baden unterscheidet sich das mittlere Alter der Kinder nicht. 
 
Im Landkreis Rastatt wurden 881 Mädchen (50%) und 894 Jungen (50%)  untersucht, in  
Baden-Baden 179 Mädchen (47%) und 201 Jungen (53%) . 
Während der Screeninguntersuchung war bei 74% der Kinder im Landkreis Rastatt und bei  
65% der Kinder in Baden-Baden eine sorgeberechtigte Person anwesend. 
 
Für die Darstellung der Ergebnisse erfolgt eine kleinräumigere Gliederung des Landkreises  
Rastatt. Diese kleinräumigeren Bereiche sind der nördliche Landkreis, das Murgtal,  
die Stadt Rastatt und der südliche Landkreis2.  
Baden-Baden wird nicht weiter unterteilt.  
 
Es ergibt sich folgende Aufteilung der Städte und Gemeinden in die entsprechenden  
Raumschaften (Abbildung 1): 
 
 

Nördlicher  Landkreis  Au am Rhein, Bietigheim, Bischweier, Durmersheim,  
Elchesheim-Illingen, Kuppenheim, Muggensturm, Ötigheim, 
Steinmauern 

Murgtal  Forbach, Gaggenau, Gernsbach, Loffenau, Weisenbach  

Rastatt   

Süd licher  Landkreis  Bühl, Bühlertal, Hügelsheim, Iffezheim, Lichtenau,  
Ottersweier, Rheinmünster, Sinzheim 

  

Baden -Baden   

                                           
2 Die Bereichseinteilung ist weitestgehend übereinstimmend zur Pflegeplanung und zur früheren Einteilung in der 
Jugendhilfeplanung im Landkreis Rastatt. 
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Abbildung 1:  Darstellung der gewählten Raumschaften im Einzugsgebiet des Gesundheitsamtes 
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Abbildung 2: Anzahl der untersuchten Kinder im Einzugsgebiet des Gesundheitsamtes 

 
 
Insgesamt wohnen 19% der in der ESU 2018 untersuchten Kinder im nördlichen Landkreis, 
19% im Murgtal, 1 7% in Rastatt, 27% im südlichen Landkreis und 18% in Baden-Baden.  
Ein knappes halbes Prozent der untersuchten Kinder stammt aus Gemeinden außerhalb des 
Landkreises bzw. Stadtkreises (Abbildung 2).  
Diese Kinder besuchen jedoch Kitas im Landkreis Rastatt und wurden dort  untersucht, so 
dass sie in den Auswertungen zum Landkreis Rastatt gezählt werden3. 
 
2.2  Vorteile der Ein teilung nach Raumschaften  
 
Die einzelnen Raumschaften und Baden-Baden weisen in Bezug auf die Zahl der untersuch-
ten Kinder ähnliche Verhältnisse auf, so dass eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
gewährleistet ist. 
Des Weiteren kann durch die Einteilung des Landkreises Rastatt in Raumschaften der Forde-
rung nach einer kleinräumigen Gesundheitsberichterstattung Rechnung getragen werden. 
Schließlich können Handlungsbedarfe in der jeweiligen Gegend beziehungsweise vor Ort ent-
deckt werden. Dies bietet die Möglichkeit, dass Maßnahmen für die Gesundheitsförderung 
und Prävention zielgenauer entwickelt und angewandt  werden können. 

                                           
3 Die ESU wird durch das Gesundheitsamt durchgeführt, in dessen örtlicher Zuständigkeit sich die Kita befindet  

(§ 1, SchulUV) 
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2.3  Kindertageseinrichtungen in der ESU  
 
Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes wurden die in die Auswertung einbezogenen 
2.155 Kinder in 136 Kitas untersucht. Dabei reichte die Zahl der untersuchten Kinder je Kita  
von 1 Kind bis maximal 40 Kinder.  
 
Im Landkreis Rastatt wurden in 110 Kitas Einschulungsuntersuchungen durchgeführt. 
Dabei entfallen auf den nördlichen Landkreis 21, auf das Murgtal 26, auf die Stadt Rastatt 22 
und auf den südlichen Landkreis 41 Einrichtungen. 
In Baden-Baden wurden in 26 Kitas Einschulungsuntersuchungen durchgeführt. 
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3 Impfschutz in der ESU  2018  ï Schwerpunkt  Masern  
 
ĂMit  16 Masernfällen f¿hrt die Region die Liste anñ (Badische Neueste Nachrichten 
vom 10. Januar 2018).  
 
Diese Zahlen von 2017 für den Landkreis Rastatt und Baden-Baden zeigen  
(Baden-Württemberg: 62 Fälle insgesamt), dass Masernerkrankungen in der Region weiter-
hin präsent sind und der Landkreis Rastatt zusammen mit Baden-Baden im vergangenen 
Jahr Spitzenreiter in dieser Statistik in Baden-Württemberg war . 
 
Masern ï nur eine Kinderkrankheit? Bei den geschilderten 16 Fällen waren in der großen 
Mehrzahl ältere Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene betroffen, die alle  
ungeimpft waren.  
Dabei sind die Masern eine Krankheit, die durch eine Impfung vermieden werden kann  
(sogenannte impfpräventable Krankheit). Um vollständig immun gegenüber der Krankheit zu 
sein, sind 2 Impfdosen notwendig. Diese werden zwischen dem 1. und 2. Geburtstag von der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen. 
 
Flächendeckende Daten zum Impfschutz gegen Masern in der gesamten Bevölkerung gibt es 
nicht. Für die Masern ist jedoch davon auszugehen, dass bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen Impflücken bestehen. Daher empfiehlt die STIKO allen Erwachsenen, die nach 
1970 geboren wurden und deren Impfstatus unklar ist oder die nur 1 Impfung in der Kind-
heit erhielten, eine einmalige Impfung gegen Masern.  
 
Das Masernvirus ist ein hochansteckendes Virus, das mit schweren Infektsymptomen wie 
hohes Fieber und Entzündung der Schleimhäute beginnt. Rund 2 Wochen nach Ansteckung 
tritt ein charakteristischer Hautausschlag auf. Nach einer durchgemachten Infektion ist man 
gegenüber Masern immun.  
Eine Masernerkrankung kann jedoch schwerwiegende Komplikationen mit sich bringen.  
Neben Lungenentzündungen kann es zu einer Gehirnhautentzündung als auch zu einer Ent-
zündung des Gehirns kommen. In seltenen Fällen kann einige Zeit nach der Infektion eine 
generalisierte Entzündung des Gehirns mit Abbauprozessen auftreten. Diese schwerste Ne-
benwirkung einer Masernerkrankung endet in der Regel tödlich. 
 
3.1  Dokumentierte Impfungen bei der Einschulungsuntersuchung  
 
Aus den Impfdokumenten werden die Impfungen der Kinder erfasst. Diese Informationen 
zum Impfstatus sind gesetzlich verpflichtend und können unter anderem zur Einschätzung 
einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung der Bevölkerung durch Infektionskrankheiten 
genutzt werden. 
 
Im Landkreis Rastatt lagen bei 1.638 Kindern (92%) und in Baden-Baden bei 335 Kindern 
(88%) Impfdokumente vor.   
Im Vergleich dazu legten in ganz Baden-Württemberg im vorangegangenen ESU-Jahr  
(ESU 2017) 93% der  Sorgeberechtigten Informationen zum Impfstatus ihrer Kinder vor. 
 
Bei einer Betrachtung des zeitlichen Verlaufs der letzten 4 Jahre wird deutlich, dass sich die 
Quote der vorgelegten Impfbücher im Landkreis Rastatt von 92% bis 94% bewegte, in   
Baden-Baden schwankte die Quote zwischen 88% und 93%.  
Für alle Berechnungen zu den Impfquoten für impfpräventable Krankheiten werden landes-
weit nur Kinder einbezogen, bei denen Dokumente zum Impfstatus vorl agen. 
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3.2  Kleinräumige Darste llung der Masernimpf quoten   
 
Die beiden Masernimpfungen, die für eine Grundimmunisierung erforderlich sind, sollten laut 
STIKO-Empfehlungen bis zum Alter von 24 Monaten verabreicht worden sein.  
Grundimmunisierung bedeutet, dass der Körper durch meist mehrere Impfungen in die Lage 
versetzt wird, einen ausreichenden Schutz gegenüber einer Krankheit aufzubauen.  
 
Für die Masernimpfquoten wird eine Auswertung nach unvollständig geimpften Kindern mit  
nur 1 Impfung und vollständig geimpften Kinder mit 2 Impfungen, d. h. grundimmunisierte  
Kinder, vorgenommen. 
 
Für nur einmal gegen Masern geimpfte Kinder liegen die Impf quoten in den Landkreisraum-
schaften und in Baden-Baden zwischen 96,5% und 97,8% und unterscheiden sich im Großen 
und Ganzen kaum (Abbildung 3). 

 

 
Abbildung 3: Anteile der einmal gegen  Masern geimpften  Kinder (Angaben in %) 



 

 

 

15 

Werden jedoch die Quoten für die vollständig geimpften, d. h. grundimmunisierten, Kinder 
dargestellt, so gibt es Unterschiede von bis zu 4,6 Prozentpunkten zwischen den  
Raumschaften (Abbildung 4).  
 
Sollten im Einzugsgebiet des Gesundheitsamtes Masernfälle auftreten, so muss bedacht wer-
den, dass für eine Eindämmung der Ausbreitung des Masernvirus eine Durchimpfungsquote 
in der Bevölkerung von mindestens 95% erforderlich ist.  
 
 

 
Abbildung 4: Anteile der vollständig gegen Masern geimpften  Kinder (2 Impfungen, Angaben in %) 
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3.3  Zeitlicher Verlauf der Masernimpf quoten  von 2011 bis 2018  
 
Die Betrachtung des zeitlichen Verlaufs ermöglicht, Trends in den Masernimpfquoten zu er-
kennen. Hier zeigt sich, dass für einmal geimpfte  Kinder eine Quote von 95% bereits seit 
mehreren Jahren erreicht werden konnte (Tabelle 1). 
Das Erreichen dieser Quote ist jedoch auch für die vollständig geimpften Kinder erforderlich . 
Demzufolge weist das Gesundheitsamt in der ESU auf Impflücken hin und berät entspre-
chend. 
 
 

Masern -
impf quoten  
(Angaben in %)  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Landkreis Rastatt  1 Masern-
impfung 

94,5 95,8 97,8 97,4 97,7 97,3 96,0 97,3  

vollständig 
geimpft 

88,0 90,0 92,7 93,5 94,1 93,2 93,1 94,4  

Baden -Baden  1 Masern-
impfung 

94,2 95,4 98,6 97,4 97,7 94,4 95,2 97,3  

vollständig 
geimpft 

86,6 90,8 91,9 91,1 92,8 88,9 90,1 91,6  

Tabelle 1: Entwicklung der Masernimpfquoten von 2011-2018 

 
 
Die zeitlichen Verläufe sind nachfolgend grafisch dargestellt (Abbildungen 5 und 6). 
 

 
Abbildung 5: Anteile der einmal gegen Masern geimpften  Kinder im zeitlichen Verlauf von 2011-2018 
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Abbildung 6: Anteile der vollständig gegen Masern geimpften  Kinder im zeitlichen Verlauf von 2011-2018 
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3.4  Weitere Impfungen in der Einschulungsuntersuchung  
 
Das Gesundheitsamt erhebt bei der ESU neben Masern auch die weiteren durchgeführten 
Impfungen. Die meisten Impfungen werden heutzutage mit sogenannten Kombinationsimpf-
stoffen durchgeführt. Kombinationsimpfstoff bedeutet, dass Wirkstoffe gegen mehrere 
Krankheiten in einer Injektion  verabreicht werden.  
 
Häufige Impfstoffkombinationen  im Kindesalter sind die 5- oder 6-fach-Impfung.  
Bei der 5-fach-Impfung  werden die Impfstoffe gegen Tetanu s, Diphtherie, Polio, Pertussis 
und Hib in einer Injektion verabreicht, bei der 6-fach-Impfung kommt noch der Impfstoff 
gegen Hepatitis B hinzu. 
 
Für eine Grundimmunisierung sind für die in Tabelle 2 genannten Impfstoffe 4 Gaben erfor-
derlich, die STIKO empfiehlt die ersten 3 Gaben im Alter von 2, 3 und 4 Monaten.  
Die 4. Gabe sollte zwischen dem 11. und 14. Lebensmonat erfolgen.  
Die Abkürzung Ă4+ñ bedeutet grundimmunisiert (Tabelle 2 und Abbildung 7). 
 
 

5-/6 - fach - 
Impfung en 
(Angaben in %) 

Nördlicher  
Landkreis  

Murgtal  Rastatt  Südlicher  
Landkreis  

 Baden -
Baden  

Polio 4+ 93,1 93,5 94,5 92,3 90,7 

Diphtherie 4+  93,6 93,8 94,8 92,5 91,6 

Tetanus 4+ 93,9 93,8 94,8 92,3 91,9 

Pertussis 4+ 93,6 93,8 94,8 92,1 91,3 

Hib 4+  92,9 93,5 94,2 91,0 89,0 

Hepatitis B 4+ 89,1 93,5 92,1 88,3 83,9 

Tabelle 2: Impfquoten für 5-/6-fach-Impfungen im regionalen Vergleich (ESU 2018) 

 
 
Neben den vergleichsweise niedrigeren Impfquoten in Baden-Baden zeigt sich, dass in der  
Stadt Rastatt die Impfquoten  bis auf Hepatitis B am höchsten sind, im südlichen Landkreis 
hingegen am niedrigsten. 
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Abbildung 7: Impfquoten  für 5-/6-fach-Impfungen im regionalen Vergleich (ESU 2018) 
 
 
Für Mumps, Röteln und Varizellen (Windpocken) gelten Kinder mit 2 oder mehr Impfungen 
als grundimmunisiert. Für eine Grundimmunisierung gegen Meningokokken reicht 1 Impfung 
aus. Die Abkürzungen Ă2+ñ, Ă1+ñ bedeuten grundimmunisiert (Tabelle 3). 
 
 

2+ -/1+ -  
Impfungen  
(Angaben in %)  

Nördlicher  
Landkreis  

Murgtal  Rastatt  Südlicher  
Landkreis  

 Baden -
Baden  

Mumps 2+ 93,7 96,2 94,5 93,8 91,6 

Röteln 2+ 93,7 96,2 94,5 93,8 91,6 

Meningokokken 1+ 91,6 95,4 93,6 89,0 86,0 

Varizellen 2+ 79,7 95,1 87,3 77,6 80,9 

Tabelle 3: Impf quoten für Mumps, Röteln, Meningokokken und Varizellen im regionalen Vergleich (ESU 2018) 
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Unterschiede bei den Impfquoten sind in einer Grafik häufig auf einen Blick zu erkennen  
(Abbildung 8). 
 
 

 
Abbildung 8: Impf quoten für Mumps, Röteln, Meningokokken und Varizellen im regionalen Vergleich (ESU 2018) 
 
 
Auch bei der Grundimmunisierung gegen Mumps, Röteln, Meningokokken und Varizellen 
zeigt sich, dass Baden-Baden bis auf Varizellen die niedrigsten Impfquoten aufweist. 
Für den Landkreis Rastatt gilt, dass im Murgtal die Impf quoten gegen diese Krankheiten am 
höchsten sind, im südlichen Landkreis erneut am niedrigsten. 
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3.5  Zeitreihen zu den weiteren Impfungen  von 2011 bis 2018  
 
In diesem Abschnitt werden nur die Daten der Kinder berichtet, die eine Grundimmunisie-
rung erhalten haben. In den Tabellen 4 und 5 sind die Grundimmunisierungen mit den Zu-
sätzen Ă4+ñ, Ă2+ñ bzw. Ă1+ñ, die für 4 oder mehr Impfungen , 2 oder mehr Impfungen bzw. 
1 oder mehr Impfungen stehen, gekennzeichnet. 
 
Bei den 5- oder 6-fach-Impfungen sind folgende zeitliche Trends zu erkennen (Tabelle 4,  
Abbildungen 9 und 10). 
 
 

5-/ 6- fach - 
Impfung en  
(Angaben in 
%)  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Landkreis 
Rastatt  

Polio  
4+  

92,6 94,2 96,1 95,4 96,2 94,6 94,0 93,2  

 Diphtherie 
4+  

94,5 94,8 96,8 96,3 96,9 95,6 94,6 93,5  

 Tetanus  
4+  

94,5 94,8 97,0 96,5 97,0 95,8 94,7 93,5  

 Pertussis 
4+  

94,0 94,5 96,7 96,4 96,8 95,5 94,4 93,4  

 Hib 
4+  

93,4 93,9 95,9 94,7 96,0 94,5 93,8 92,7  

 Hepatitis 
B 4+ 

84,9 87,1 88,8 90,6 91,4 90,2 89,1 90,4  

Baden - 
Baden  

Polio 
4+  91,0 91,1 94,5 93,9 93,9 92,9 91,3 90,7  

 
Diphtherie 
4+  

92,1 92,6 96,2 94,9 95,4 93,5 92,2 91,6  

 
Tetanus  
4+  

92,1 92,6 95,7 94,9 95,4 93,5 92,2 91,9  

 
Pertussis 
4+  

91,8 92,3 95,9 94,9 95,4 93,2 92,2 91,3  

 
Hib  
4+  

90,1 89,2 94,5 92,0 93,1 91,6 90,1 89,0  

 
Hepatitis 
B 4+ 

81,9 76,0 82,9 83,1 88,2 85,1 83,9 83,9  

Tabelle 4: Impf quoten der 5-/6-fach-Impfungen von 2011-2018  
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Abbildung 9: Landkreis Rastatt:  Impf quoten der 5-/6-fach-Impfungen von 2011-2018  

 
 

 
Abbildung 10: Baden -Baden:  Impfquot en der 5-/6-fach-Impfungen v on 2011-2018  




























































































